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Immissionsschutz - Beschwerde über eine
Baustelle einreichen
Bauarbeiten führen oft zu unvermeidbaren Belästigungen durch Lärm, Licht, Staub
oder sonstige Luftverunreinigungen (Immisionen). Bauverantwortliche müssen sich
aber darum bemühen, diese Immissionen so weit wie möglich zu minimieren. Wenn
Sie sich durch den Betrieb einer Baustelle in Ihrer Nachbarschaft massiv belastet
fühlen, können Sie eine Beschwerde einreichen.

Verfahrensablauf:

Reichen Sie Ihre Beschwerde bei der zuständigen Behörde ein. Das können1.
Sie online erledigen oder telefonisch.
Ihre Beschwerde wird geprüft. Falls weitere Informationen erforderlich sind2.
oder Rückfragen zu Ihrer Beschwerde bestehen, werden Sie von der Behörde
kontaktiert.
Nach abgeschlossener Prüfung erhalten Sie eine Rückmeldung zu Ihrer3.
Beschwerde.

Voraussetzungen
Vorliegen einer aktuellen erheblichen Immission ausgehend von
Bauarbeiten auf einer Baustelle

Erforderliche Unterlagen
Beschwerde zu einer erheblichen aktuellen Immission durch eine
Baustelle
Online möglich oder telefonisch.

Auskunftstelefon bei Baustellenbeschwerden:
montags bis freitags von 09:00 bis 11:00 Uhr
Telefonnummer: (030) 9025-2253

Informationen zur Baustelle und Art der Belästigung
Die Beschwerde sollte folgende Angaben enthalten:

Ihr Name und Ihre Anschrift (anonyme Beschwerden sind ebenfalls
möglich)
Falls Sie die Beschwerde für eine andere Person einreichen: Vollmacht
mit Name und Anschrift der Person, in deren Namen Sie handeln
Falls Sie Zeugen für Ihre Beschwerde benennen können: Name und
Anschrift der Zeugin oder des - Zeugen
Falls Ihnen die Bauherrin oder der Bauherr bekannt sind: deren oder
dessen Name und Anschrift
Falls Ihnen die bauausführende Firma bekannt ist: Name und Anschrift
dieser sowie nach Möglichkeit Angabe eines Kontakts zur während der
Bauarbeiten vor Ort verantwortlichen Person
Anschrift der Baustelle
Benennung der Immission: Worin genau besteht die Belästigung?
Datum und Zeitraum der Immissionsbelästigung
Beschreibung der durchgeführten Arbeiten und der eingesetzten
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Maschinen
Fotos vom Baustellengeschehen (falls vorhanden)

Gebühren
Keine

Rechtsgrundlagen
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) § 22
(https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__22.html)
Landes-Immissionschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln) § 2
(https://gesetze.berlin.de/perma?j=ImSchG_BE_!_2)

Weiterführende Informationen
Zuständigkeiten bei Beschwerden rund um Lärm (Senatsverwaltung
für Umwelt)
(https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/laerm/informationen-zum-laermschutz
/zustaendigkeiten/)
Baulärmbroschüre (Senatsverwaltung für Umwelt)
(https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/laerm/baulaermbroschuere/)
Informationen zum Lärmschutz (Senatsverwaltung für Umwelt)
(https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/laerm/)
Informationen zum Thema Lärm (Umweltportal Berlin)
(https://www.berlin.de/umwelt/themen/laerm/)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://liste-antraege.bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/SenUMVK/
Baustellenbeschwerden/index

Hinweise zur Zuständigkeit
Auskunftstelefon bei Baustellenbeschwerden

montags bis freitags von 09:00 bis 11:00 Uhr
Telefonnummer: (030) 9025-2253
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